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Beschluss 2/ 2023 der Regional-KODA Nord-Ost vom 22.06.2023 
 
In der Sitzung am 22.06.2023 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes beschlossen: 
 
 

I. Änderung der Anlage 1 zur DVO  
 
Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO wird wie folgt ersetzt: 
 
XXIV. Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst   
 
Vorbemerkung  
Diese Tätigkeitsmerkmale gelten für die Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern im Sozial- und 
Erziehungsdienst, die insbesondere in Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der 
Erziehung, Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und Betreuung von 
obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, 
beschäftigt sind, soweit jene unter § 1 Absatz 1 DVO fallen und nicht dem Geltungsbereich von Anlage 8 
zur DVO zuzuordnen sind.    
 
Entgeltgruppe S 2  
 
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfern mit 
staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3)“ 
 
Entgeltgruppe S 3    
 
Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit 
staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1 
und 3) 
 
Entgeltgruppe S 4   
 
1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit 
staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen 
Tätigkeiten. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 2 und 3) 
 
2. Zurzeit unbesetzt 
 
3. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspfleger oder Heilerzieher mit staatlicher 
Anerkennung. (Hierzu Anmerkungen Nummer 1 und 3) 
 
Entgeltgruppe S 5   
  
Zurzeit unbesetzt.     
 
Entgeltgruppe S 6 
 
Zurzeit unbesetzt.     
 
Entgeltgruppe S 7 
 
Zurzeit unbesetzt.   
 
Entgeltgruppe S 8a   
 
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 3 und 5)  
 
2. Zurzeit unbesetzt 
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Entgeltgruppe S 8b   
 
1.  Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 3, 5 und 6)    
 
2. Zurzeit unbesetzt 
 
3.  Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkung Nummern 1 und 1a) 
 
Entgeltgruppe S 9    
 
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens 
drei Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 
3 und 5)    
 
2.  Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. (Hierzu Anmerkungen 
Nummern 1, 1a und 7)  
 
3.  Mitarbeiter in der Tätigkeit von Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Anmerkungen 
Nummern 1, 1a und 15)  
 
4.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten.  (Hierzu Anmerkung Nummern 1a und 8)  
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  
 
Entgeltgruppe S 10 
 
Zurzeit unbesetzt.   
 
Entgeltgruppe S 11a  
 
Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4 und 8)  
 
Entgeltgruppe S 11b  
 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1 und 15)  
 
Entgeltgruppe S 12 
 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
Tätigkeiten.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 12 und 15)     
 
Entgeltgruppe S 13 
 
1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 
Plätzen.   (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
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2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)    
 
Entgeltgruppe S 14 
 
Zurzeit unbesetzt.     
 
Entgeltgruppe S 15   
 
1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 
Plätzen.   (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)    
  
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.  (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten.  (Hierzu Anmerkung 
Nummer1a und 8)    
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen 
bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4 und 10)    
 
6.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 
heraushebt.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)    
 
Entgeltgruppe S 16 
 
1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 
Plätzen. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)     
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.   (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)   
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen 
bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)   
 
5.   Mitarbeiter als Leiter von Erziehungsheimen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a und 10)  
 
6.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.  (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4, 9 und 10)      
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Entgeltgruppe S 17 
 
1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 
Plätzen. (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)     
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)    
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierig-keiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen 
bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4, 9 und 10)  
 
6.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.  (Hierzu 
Anmerkungen Nummern 1 und 15)  
 
7.  Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit. (Hierzu Anmerkung Nummer 16)    
 
Entgeltgruppe S 18 
 
1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 
Plätzen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
 
2.   Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 
Plätzen.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 9 und 10)  
 
4.   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 6 
heraushebt.  (Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)  
 
 
 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18:     
 
1.  Die Mitarbeiter erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere 
stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und 
Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der ambulant unterstützten 
Einzelbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 24 Stunden täglich erfolgt, sowie in der 
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 Euro, wenn dort ein überwiegender 
Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. 
betreut wird  
Satz 2: Zurzeit unbesetzt.    
Satz 3: Zurzeit unbesetzt.  
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Satz 4: Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 DVO haben.  
Satz 5: Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3 DVO) zu berücksichtigen. 
 
1a. Mitarbeiter, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiter in der Ausbildung von Erziehern, von 
Kinderpflegern, von Sozialassistenten oder von Heilerziehungspflegern übertragen sind und die die 
übertragene Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer Gesamttätigkeit 
ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage 
wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts nach § 21 haben. 
 
2.  Schwierige fachliche Tätigkeiten sind zum Beispiel:   
a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB  IX und in 
psychiatrischen Kliniken,   
b)  alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen zum Beispiel in Randzeiten,   
c)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere  Aufgaben in der 
gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter  Kinder zugewiesen sind) mit einem 
Anteil von mindestens einem Drittel von  behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in 
Einrichtungen der  Kindertagesbetreuung,   
d)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX  oder in Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen  Erziehungsschwierigkeiten,   
e)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.     
 
3.  Als entsprechende Tätigkeit von Erziehern und Kinderpflegern gilt auch die Tätigkeit in 
Schulkindergärten, Ganztagsangeboten für Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht 
schulpflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (zum Beispiel in Einrichtungen für 
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).     
 
4.  Ständige Vertreter sind nicht Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. Je 
Kindertagesstätte soll ein ständiger Vertreter des Leiters bestellt werden.    
 
5.  Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch     
a)  Kindergärtner und Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher  Prüfung,   
b)  Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig sind,     
 eingruppiert.   
 
6.  Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind zum Beispiel die     
a)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere  Aufgaben in der 
gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter  Kinder zugewiesen sind) mit einem 
Anteil von mindestens einem Drittel von  behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in 
Einrichtungen der  Kindertagesbetreuung,   
b)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX  oder von Kindern und 
Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierig- keiten,   
c)  Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,   
d)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,   
e)  fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Mitarbeiter  mindestens der Entgeltgruppe 
S 8a,   
f)  Tätigkeiten eines Facherziehers mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw.  Weiterbildung 
im Umfang von mindestens 160 Stunden,    
g)  Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von  Kindern und 
Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf, 
h)  Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstgeber zur insoweit erfahrenen  Fachkraft nach § 8a 
SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind. 
 
7.  Unter Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Mitarbeiter zu verstehen, die einen nach 
Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagogen mit der 
vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der 
Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilpädagogin/ staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben 
haben.    ‚ 
 
8.  Kindertagesstätten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, 
Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der örtlichen 
Kindererholungsfürsorge.     
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9.  Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 
vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze zugrunde zu legen. Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 vom Hundert führt nicht zur Herabgruppierung. Eine 
Unterschreitung um mehr als 7,5 vom Hundert führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche 
Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. Die Unterschreitung der maßgeblich je Tag 
gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu 
betreuenden Kindern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungs-bedarf entsprechende 
Betreuungsanforderungen festgestellt werden. Eine Unterschreitung auf Grund vom Dienstgeber 
verantworteter Maßnahmen (zum Beispiel Qualitäts-verbesserungen) führt ebenfalls nicht zur 
Herabgruppierung. Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer 
Handlungsnotwendigkeiten unberührt.  
 
10.  Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Jugendliche im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig 
untergebracht sind.     
 
11.  Zurzeit unbesetzt.   
 
12.  Schwierige Tätigkeiten sind zum Beispiel die     
a)  Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 
b)  begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohner 
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene, 
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe S 9 
e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei 
denen mindestens vier der neun Lebensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende 
Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe vorliegen, 
f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 
g)  Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multiplen  psychosozialen 
Beeinträchtigungen. 
 
13.  Zurzeit unbesetzt.   
 
14.  Zurzeit unbesetzt.   
 
15.  Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger 
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang 
abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester 
o.Ä. - vorschreibt. Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien. Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.  
 
16.  Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
werden von diesem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst. 
 
 
 

II. Änderung der Anlage 13 zur DVO  
 
Die Anlage 13 zur DVO (Dienstvertragsbestimmungen für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst) wird 
wie folgt ersetzt: 
 
Dienstvertragsbestimmungen für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst, die insbesondere in 
Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, Fürsorge oder 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, alten, 
gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, beschäftigt 
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sind, soweit jene unter § 1 Abs. 1 DVO fallen und nicht dem Geltungsbereich von Anlage 8 zur DVO 
zuzuordnen sind 
 
§ 1  
Entgelt 

  

(1) Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung – DVO eingruppiert sind, erhalten 

entsprechend § 15 Abs. 2 DVO Entgelt nach der in der Anlage 2 zur DVO enthaltenen Tabellen. 

(Entgelttabelle 3 für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst in den (Erz-)Bistümern Berlin, Dresden-

Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg und Magdeburg). 

 

(1a)   SuE-Zulage 
 
 1Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) in einer der 

Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 
130,00 Euro. 2Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) in 
einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 
eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro. 

  

(2) Anstelle des § 16 DVO gilt folgendes:  

  

  1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der 

Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt.1 3Verfügt der Mitarbeiter über 

eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; 

verfügt er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel 

eine Zuordnung zur Stufe 3, ab 1. Oktober 2024 erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 4, wenn 

eine einschlägige Berufserfahrung vom mindestens drei Jahren vorliegt.. 4Unabhängig davon kann 

der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen 

beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 

Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.  

 

Satz 5 Zurzeit unbesetzt 

  

 6Die Mitarbeiter erreichen - von Stufe 3 an die jeweils nächste Stufe in Abhängigkeit von ihrer Leistung 

gemäß § 17 Abs. 2 DVO – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb 

derselben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):  

  

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,  

- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,  

- Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,  

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.  

  

 7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4  

  

a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und  

b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2.  

 
8Abweichend von Satz 6 erreichen Mitarbeiter, die nach den Tätigkeitsmerkmalen von § 3  

 

a) in der Entgeltgruppe S 8b eingruppiert sind, bei Tätigkeiten der  Fallgruppen 1 oder 2 die Stufe 

5 nach sechs Jahren in Stufe 4 die Stufe  6 nach acht Jahren in Stufe 5; 

 und 

b) in die Entgeltgruppen S 3 oder S 8a eingruppiert sind, die Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4 und 

die Stufe 6 nach 6 Jahren in Stufe 5.  

 
9Zum 1. Oktober 2024 wird Satz 6 aufgehoben.  

 
10Zum 1. Oktober 2024 wird Satz 7 aufgehoben.  
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11Zum 1. Oktober 2024 wird Satz 8 geändert. 12Mitarbeiter in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeit der 

Fallgruppe 1 oder 2, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren 

absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet; die Stufenlaufzeit beginnt in 

dieser Stufe neu zu laufen.13Mitarbeiter in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeit der Fallgruppe 1 oder 

2, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren absolviert haben, 

werden am 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet; die Stufenlaufzeit beginnt in dieser Stufe neu zu 

laufen. 

 
14Mitarbeiter in der Entgeltgruppe S 3 oder S 8a, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 4 eine 

Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 

zugeordnet; die Stufenlaufzeit beginnt in dieser Stufe neu zu laufen.15Mitarbeiter in der Entgeltgruppe 

S 3 oder S 8a, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren 

absolviert haben, werden am 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet; die Stufenlaufzeit beginnt in 

dieser Stufe neu zu laufen. 

 

 

(3) Soweit in der DVO auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, entspricht  

 

die Entgeltgruppe  der Entgeltgruppe  

2  S 2  

4  S 3  

5  S 4  

6  S 5  

8  S 6 bis S 8b  

9a  S 9 bis S 11a  

9b S 11b bis S 13 

9c S 14 

10  S 15 und S 16  

11  S 17  

12  S 18  

 

(4) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe des Abschnitts XXIV der Anlage 1 zur DVO wird der 

Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die er in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht hat. Beträgt bei 

Höhergruppierungen innerhalb des Abschnitts XXIV der Anlage 1 zur DVO der Unterschiedsbetrag zwischen 

dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach § 17 Absatz 4 Satz 1 in der höheren 

Entgeltgruppe  

 

 a) in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  

aa) vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 weniger als 60,86 Euro, 

bb) vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 weniger als 62,74 Euro  

cc) ab dem 1. März 2020 weniger als 63,41 Euro, 

dd) ab dem 1. April 2021 weniger als 64,30 Euro 

und 

ee) ab dem 1. April 2022 weniger als 65,46 Euro 

 



Anlage ABl. 9/2023 Erzbistum Berlin  9 

 b) in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  

aa) vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 weniger als 97,40 Euro, 

bb) vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 weniger als 100,41 Euro  

cc) ab dem 1. März 2020 weniger als 101,48 Euro, 

dd) ab dem 1. April 2021 weniger als 102,89 Euro 

und 

ee) ab dem 1. April 2022 weniger als 104,74 Euro 

 

so erhält der Mitarbeiter während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle der Unterschiedsbetrages 

den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag.40 Die Stufenlaufzeit in der höheren 

Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.43 Bei einer Eingruppierung in eine 

niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe 

zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der 

niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. Der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem die 

Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 

festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. § 17 Absatz 4 findet keine Anwendung. 

 

(5)  Auf Mitarbeiter der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Absatz 2 und Absatz 2a DVO für die 

Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 

 

 

§ 2  
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung in Einrichtungen des Sozial- 
und Erziehungsdienstes  

  

(1) Zurzeit unbesetzt 

 

(2) Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu 

organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder Gesundheitsschädigungen sind. Sie 

fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie 

gesundheitsbewusstes Verhalten. Zugleich werden damit die Motivation der Mitarbeiter und die 

Qualitätsstandards der Einrichtungen und Heime verbessert. Die betriebliche Gesundheitsförderung 

basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dieser reduziert Arbeitsunfälle, 

Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau 

von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähigkeit der 

Einrichtungen und Heime. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die betriebliche 

Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen Gesundheitsmanagement.  

 

(3) Die Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), die insbesondere in Einrichtungen und 

Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, Fürsorge oder Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen, der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, 

erwerbsbeschränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, beschäftigt sind, haben 

einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Die Durchführung 

erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter bei der Arbeit 

(Arbeitsschutzgesetz). Die Mitarbeiter sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

einzubeziehen. Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 

Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in 

angemessenen Abständen zu überprüfen.  

  

(4) Zurzeit unbesetzt 

 

(5) Zurzeit unbesetzt 

 

(6) Zurzeit unbesetzt 

 

(7) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte der 

Mitarbeitervertretung bleiben unberührt.  

 

 

 



Anlage ABl. 9/2023 Erzbistum Berlin  10 

 

§ 2a  

Regenerationstage/Umwandlungstage 

 

(1) 1Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) eingruppiert 

sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der 

Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 

gemäß § 21 DVO (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen 

in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 
3Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der 

Antragstellung nach Absatz 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und 

dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder 

vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den 

Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben 

Regenerationstag ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von 

weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.  

 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:  
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für 

mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im 

Sinne des Satz 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 DVO 

genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 DVO), auch 

wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 
3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 

entsprechender gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und 

Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG.  

 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche des Mitarbeiters zu 

berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 
2Der Mitarbeiter hat den/die Regenerationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten 

Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 3Der 

Dienstgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen 

vor diesen und teilt dies der/dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist 

unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den 

Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von Regenerationstagen möglich. 
5Regenerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt 

ist, verfallen. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender 

betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, spätestens 

am 30. September des Folgejahres.  

 

(3) 1Mitarbeiter, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 4 der Anlage 13 zur DVO 

haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt 

der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 DVO in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 
2Mitarbeiter, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 4 der Anlage 13 zur DVO 

erwerben, können nach Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 

(Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tätigkeitswechsel) die Geltendmachung der 

Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage wird jeweils nach der 

erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Absatz 3 

Satz 3 DVO ermittelten Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig 

bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein 

Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu 

leistende Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die der 

Mitarbeiter in der Woche zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 6Der Mitarbeiter hat den/die 

Umwandlungstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in 

Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 7Der Dienstgeber entscheidet über die 

Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies dem 

Mitarbeiter in Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche 

des Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe 

entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
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dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige 

Gewährung von Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden 

Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis zum Ende 

des laufenden Kalenderjahres.  

 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:  

Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 31. Dezember.  

 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2:  

Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023.  

 

Anmerkung zu § 2a:  

Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/ 

Zusatzurlaubstage.  

 

 

§ 3  

Mitarbeiter im Erziehungsdienst 

  
1Bei Mitarbeitern im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu 

diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen 

Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im 

Gebiet der Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

und dem ehemaligen Berlin-Ost gilt, dass diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch 

gesetzliche Regelungen erfüllt sein können.  
2Bei Teilzeitmitarbeitern gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 

1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der 

regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitmitarbeiter entspricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig 

sind insbesondere Mitarbeiter als Kinderpfleger bzw. Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelfer, Erzieher, 

Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiter oder ständige Vertreter von Leitern 

von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Mitarbeiter mit erzieherischer Tätigkeit in 

der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.  

 

Anmerkung zu Satz 3:  

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Mitarbeiter erfasst, die eine entsprechende 

Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung ausüben. 

 

 

§ 4 

Allgemeine Maßgabe zur Anwendbarkeit der DVO 

 

Soweit in dieser Anlage keine abweichende Reglung vorgesehen ist, findet die DVO Anwendung. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten  

  

Diese Anlage, die am 01.04 .2023 in Kraft getreten ist, findet in der vorstehenden Fassung ab 01.04. 2023 

Anwendung. 

  

 
1Ein Berufspraktikum nach Anlage 7 zur DVO gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 
Als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung gilt auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen der 
praxisintegrierten Ausbildungsgänge zum Erzieher nach landesgesetzlichen Reglungen und im Rahmen 
der praxisintegrierten Ausbildungsgänge zum Heilerziehungspfleger nach Landesgesetzlichen 
Regelungen. 
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III. Änderung des § 16 DVO 

 
1. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „umfassen“ die Worte „ebenso wie die Entgeltgruppen 

S 2 bis S 18“ gestrichen. Ebenso wird der Satz 2 gestrichen. 
 

2. In § 16 Absatz 2 werden in Satz 2 nach den Worten „zur Stufe 3;“ die Worte „im Anwendungsbereich 
der Entgeltgruppe S 2 und S 18 ist für eine Zuordnung zur Stufe 3 in der Regel eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren erforderlich“ gestrichen. 
 

3. In § 16 Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. 
 

4. In § 16 wird der Absatz 5 aufgehoben. 
 

 
 

IV. Änderung des § 16a DVO 
 
Der § 16a Der DVO wird aufgehoben. 
 
 
 

V. Änderung des § 17 DVO  
 
Im § 17 wird der Absatz 4b aufgehoben. 
 
 
 

VI. Inkrafttreten 
 
Die Änderungen der Anlagen 1 und 13 zur DVO sowie die Änderungen der §§ 16, 16a und 17 DVO treten 
zum 1. April 2023 in Kraft. 

 
 
 

Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der Regional-KODA Nord-Ost vom 22.06.2023 für den Bereich 
des Erzbistums Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 28. August 2023 
B 01463/2023 
S.III cs/S.III mp 

 
 

Dr. Heiner Koch 
Erzbischof von Berlin 
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